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Satzung 

 

§ 1 – Name, Sitz 

 

Der Verein führt den Namen Tennisverein Blau – Weiß Ramsdorf e.V. 

Er hat seinen Sitz in Ramsdorf und soll in das Vereinsregister des Amtsgerichts Borken eingetragen werden. 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 – Zweck, Gemeinnützigkeit 

 

Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung der Sportart TENNIS nach den Grundsätzen des Amateur-Sports. 

Es wird verwirklicht insbesondere durch die Errichtung einer Tennissportanlage, um den Mitgliedern diese 

attraktive Sportart zu ermöglichen. Ziel des Vereins ist es auch, den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle 

Freizeitgestaltung zu ermöglichen. 

 

Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. 

 

Er verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen, sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt ferner 

nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Aufgaben. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke Verwendung finden. Mitglieder dürfen keine Zuwendungen aus Vereinsmitteln zugedacht werden. Es 

darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 3 – Mitgliedschaft 

 

Mitglied des Vereins kann jeder Bürger in Ramsdorf und Umgebung werden. Zur Mitgliedschaft in dem Verein 

ist ein schriftlicher Antrag an den Vorstand erforderlich. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen 

Vertreters als Zustimmung hierzu abzugeben. Der Beitritt wird wirksam zum 1. des laufenden Monats. Mit der 

Anmeldung unterwirft sich jedes Mitglied den Bestimmungen dieser Satzung und den Vorschriften des 

Vereinsrechts nach den §§ 21 und 79 des BGB. 

 

„Aktive Mitglieder“ sind alle Mitglieder, die bei Beginn des Geschäftsjahres das 17. 

Lebensjahr vollendet haben und die Sportanlage nutzen. 

 

„Passive Mitglieder“ sind die Mitglieder, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, die 

Sportanlage des TV Blau – Weiß Ramsdorf aber nicht aktiv nutzen wollen, sondern durch 

Zahlung eines festgesetzten Beitrages den Verein in der Erreichung seiner Ziele fördern und 

die Verbindung mit ihm aufrecht erhalten wollen. 

 

„Jugendliche Mitglieder“ sind die Mitglieder, die bei Beginn des Geschäftsjahres das 17. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
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§ 4 – Arten der Mitglieder 

 

Der Verein besteht aus: 

 

1. Aktiven Mitgliedern 

2. Passiven Mitgliedern 

3. Jugendlichen Mitgliedern 

 

 

§ 5 – Pflichten der Mitglieder 

 

Die Mitglieder sind verpflichtet, alle Einrichtungen des Vereins nach Kräften zu fördern, die Satzungen und 

Anordnungen des Vereins einzuhalten und die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliedschaft zu befolgen. 

 

 

§ 6 – Beiträge 

 

Die Höhe der Beiträge und der evtl. Aufnahmegebühr bzw. Umlagen sowie deren Fälligkeit werden durch die 

Jahreshauptversammlung festgelegt. 

 

 

§ 7 – Erlöschen der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, freiwilligem Austritt und durch Ausschluss aus dem Verein. 

Verpflichtungen dem Verein gegenüber sind bis zum Ablauf des laufenden Kalendervierteljahres zu erfüllen.  

Die Austrittserklärung ist unter Rückgabe des Mitgliedsausweises schriftlich an den Vorstand zu richten.  

Der Austritt ist nur zum Schlusse eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zulässig.  

Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden: 

 

1. Wegen Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen und Nichtbefolgung von Anordnungen der 

Vereinsleitung. 

2. Wegen Nichtzahlung von 6 Monatsbeiträgen trotz Aufforderung. 

3. Wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins und unsportlichen Verhaltens. 

4. Wegen unehrenhafter Handlungen. 

 

 

§ 8 – Gewinne 

 

Gewinne des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
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§ 9 – Organe des Vereins und Leitung des Vereins 

 

Oberstes Organ ist die Jahreshauptversammlung. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand unter 

Veröffentlichung in dem Vereinsaushängekasten. Zwischen dem Tage der Einladung und dem Termin der 

Versammlung muss eine Frist von mindestens 7 Tage liegen. 

Die Generalversammlung entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 

des 1. Vorsitzenden den Ausschlag. 

Bei Satzungsänderungen ist Zweidrittel-Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

In ihr kann über Anträge nur abgestimmt werden, die mindestens 2 Tage vorher schriftlich vorgelegen haben. Es 

sei denn, dass die Generalversammlung die Dringlichkeit des Antrages mit Zweidrittel-Mehrheit anerkennt. Falls 

ein anwesendes Mitglied geheime Abstimmungen wünscht, muss geheim abgestimmt werden. Die gefassten 

Beschlüsse sind zu protokollieren und durch den Protokollführer und den 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen. Die 

Jahreshauptversammlung (Generalversammlung) findet alljährlich statt. Regelmäßige Gegenstände der Beratung 

und Beschlussfassung sind: 

 

a) Entgegennahme der Jahresberichte, des Kassenprüfungsberichtes, Entlastung des Vorstandes 

b) Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer sowie der Leiter der einzelnen Sportabteilungen 

c) Beschlussfassung über vorliegende Anträge und Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

 

Eine außerordentliche Generalversammlung wird auf Beschluss des Vorstandes einberufen. Der 

Vorstand ist zur Einberufung innerhalb von einer Frist von 7 Tagen verpflichtet, wenn wenigstens ¼ 

der stimmberechtigten Mitglieder dieses schriftlich beantragt hat. 

Mitgliederversammlungen können neben Generalversammlungen nach Bedarf durch den Vorstand einberufen 

werden, soweit dies im Vereinsinteresse erforderlich ist. 

 

 

§ 10 – Vorstand 

 

Der Vereinsvorstand besteht aus: 

 

a) dem engeren Vorstand, nämlich dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem  

Schriftführer, dem Kassierer. 

b) den erweiterten Vorstand, nämlich dem engeren Vorstand gemäß Ziffer a), den Leitern 

der einzelnen Sportabteilungen, den Obleuten für verschiedene Aufgaben und dem gewählten 

Kassenprüfer. 

 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden vertreten. Der 1. 

Vorsitzende ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Dem Vereinsvorstand obliegt die Leitung des 

Vereins. Insbesondere ist er zuständig für: 

 

1. Die Bewilligung von Ausgaben. 

2. Die Durchführung der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung und der Mitgliederversammlung. 

3. Die Aufnahme, den Ausschluss und die Bestrafung von Mitgliedern. 

4. Alle Entscheidungen, soweit die Vereinsinteressen berührt werden. 

 

 

Der Vorstand ist für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Er hat die Geschäfte des Vereins solange zu 

führen, bis der nachfolgende Vorstand die Geschäftsführung übernimmt. Der auf der 

Gründungsversammlung bestellte Vorstand wird jedoch nur für 1 Jahr die Führung übernehmen. 
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Der 1. Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstandes und die Versammlungen der Mitglieder. Der 

Vorstand ist einzuberufen, sooft die Lage der Geschäfte dies erfordern oder ein Mitglied des engeren Vorstandes 

es beantragt. Der 1. Vorsitzende hat Sitz und Stimme in allen Sitzungen der Ausschüsse und der Abteilungen. Er 

ist berechtigt, in besonderen Fällen auch andere Mitglieder zu ermächtigen, diesen Sitzungen als beratenden 

Teilnehmer beizuwohnen. Der Kassierer trägt die Verantwortung für die Kassengeschäfte. 

Auszahlungsanordnungen bedürfen der Anweisung durch den 1. Vorsitzenden. 

 

Der Kassierer hat den Vorstand laufend über die Kassenlage zu berichten. Den übrigen Mitgliedern 

des Vorstandes obliegt die Erfüllung der Aufgaben, die sich aus ihrem Tätigkeitsbereich ergeben. 

 

Sofern die Vereinsinteressen es erfordern, werden für den laufenden technischen Spiel- und Sportbetrieb 

Ausschüsse gebildet, die in ihrer personellen Zusammensetzung von der Jahreshauptversammlung zu wählen sind 

(z.B. Jugendausschuss, Fußballausschuss, Frauenausschuss, usw.). Die Ausschüsse sind in ihrem 

Aufgabenbereich selbstständig, unterstehen jedoch der Weisungsbefugnis des Vorstandes. Für Abteilungen ohne 

technischen Ausschuss ist der Vorstand zuständig, der auch ermächtigt ist, für Sonderaufgaben besondere 

Ausschüsse zu bestimmen. 

 

 

§ 11 – Strafen und Ausschluss 

 

Wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen der Satzung ist der Vorstand berechtigt, folgende Strafen 

über die Mitglieder zu verhängen: 

 

1. Verweis 

2. Geldstrafen bis zu DM 50,-- 

3. Disqualifikation bis zu einem Jahr 

4. Ein zeitlich unbegrenztes Verbot des Betretens und der Benutzung der Sportanlagen 

5. Ausschluss aus dem Verein 

 

Der Verweis ist mit eingeschriebenem Brief zuzustellen. 

 

 

§ 12 – Auflösung des Vereins 

 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 

Mitgliederversammlung erfolgen. Zur Auflösung ist eine Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder erforderlich. Die Abstimmung über die Auflösung ist namentlich vorzunehmen. 

 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt sein Vermögen an die 

Gemeinde Velen mit der Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung 

des Sportes verwendet werden darf. 

 

 

 

 

 

 

 

Velen-Ramsdorf, den 28. Februar 1986 


